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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1968

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Die Verwarnung und Androhung der Entlassung wegen eines Fehlverhaltens eines Rechtsanwaltsanwärters entspricht

gerade noch der Aufsichtsp3icht des Rechtsanwaltes, wenn besondere Umstände (sechsjährige anstandslose Tätigkeit

des Rechtsanwaltsanwärters, Annahme eines Ausnahmefalles und begründete Annahme, die Maßregeln würden von

Wiederholung abhalten) dies rechtfertigen.
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